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Unsere Familien-Angebote 
 
Beratung 

 Familien-, Elternberatung 

 Eltern-Coaching 

 Paar,- Eheberatung 

 Trennungs(vermeidungs)beratung 

 Mediation, z.B. zur “Rettung der Partnerschaft” oder “Trennung ohne 
Rechtsanwalt” 

 Sozialberatung, z.B. „Übersetzung“ des „Hartz IV-Bescheids“ 
 
 
Unterstützung 

 Elternbegleitung, z.B. zu Ämtern, Behörden, Schulen, Jugendamt, Jobcenter, 
etc. 

 Hilfe beim Ausfüllen von Formularen 

 Hilfe beim Ausfüllen / Erstellen von Anträgen 

 Vermittlung zu Gläubigern 

 Hilfe bei der Verhandlung von Ratenzahlungsvereinbarungen 

 Hilfe beim Formulieren von Widersprüchen z.B. gegen den Hartz IV-Bescheid 
 
 
“Offenes Ohr” 

 Wir haben ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme von Kindern, Eltern 
und Großeltern. Ob zu einem Thema, welches oben erfasst ist oder nicht.  

Manchmal hilft bereits das Zuhören. Wahrscheinlich wissen wir aber auch 
einen Rat oder können auf andere Art und Weise helfen. Oft kann in einer 
Akut-Krisen-Situation auch durch ein vermittelndes Telefongespräch geholfen 
werden.  

Wir helfen schnell, konkret, unkonventionell. 

Hilfe, wo Hilfe gebraucht wird. 
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Unsere Angebote für getrennte Familien / Familien in Trennung 
 
Beratung 
 

 Der Fachanwalt für Familienrecht – Freund und Helfer oder Geschäftsmann? 

- Was kostet mich ein Rechtsanwalt? 
- Welche Leistungen kann ich erwarten? 
- Wie erkenne ich einen wohlwollenden Rechtsanwalt? 
- Wie erkenne ich einen „Heizer-Anwalt“ 
- Brauche ich überhaupt einen Rechtsanwalt? – NIEMAND, der NICHT 

streiten will, braucht einen Rechtsanwalt. Braucht dann auch JEDER, der 
STREITEN will, einen Rechtsanwalt? 

- Wie verhalte ich mich, wenn mein getrennter Partner einen Anwalt hat? 
 

 Streitschlichtung / Streitvermeidung 

- Die Besondere Kunst der wohlwollenden Beratung / Mediation 
 

 Unterhaltspflicht – in Natural oder als Geldersatzleistung? 

- Zu welchen Leistungen sind getrennt lebende Eltern, die die Kinder nicht 
betreuen wollen oder dürfen, verpflichtet? 

- Gibt es eine BAR-Unterhaltspflicht? Was sagt das Gesetzbuch? 
- Die natürlichen Pflichten der Eltern. 

 

 Die Paritätische Doppelresidenz  

- Glückliche und gesunde Kinder mit zwei Zu Hause 
 

 „Standard-Minimal-Umgang“ 

- „Hurra, in zwei Wochen darf ich wieder zu Papa!“ – Macht diese weit 
verbreitete „Lösung“ Kinder krank? 

- Wie kann ich dafür SORGEN, dass es meinem Kind gut geht? 
- Was kann ich dafür tun, dass mein Kind zu seinen Rechten kommt? 

 

 Eltern-Kind-Entfremdung 

- Macht die induzierte Eltern-Kind-Entfremdung Kinder krank? 
- Vorstellung und Diskussion der Studie von Frau Professor Dr. Ursula 

Gresser zu „PAS“ 
- Wie verhindere ich, dass mein Kind entfremdet wird? 

 
Unterstützung 
 

 Hilfe bei der Umsetzung der Rechte der Kinder auf beide Eltern (§ 1684 Abs. 1 
BGB) 

 Mediation / Vermittlung bei “Umgangsproblematiken, -Unstimmigkeiten” 

 Streitschlichtung – Jede Stufe der Eskalationstreppe hat eine Tür zum 
Ausstieg aus dem Streit. Manchmal ist sie schwer zu finden aber sie ist da. 

 Krisenintervention bei Inobhutnahmen 

- Hilfe bei der Beantragung des Inobhutnahme-Bescheids (§ 42 SGB VIII) 
und der „Kindeswohlgefährdungsmeldung (§ 8a SGB VIII) 

- Hilfe beim Einlegen des Widerspruchs (Verwaltungsrecht) 
- Hilfe beim Führen der Klage am Verwaltungsgericht gegen den 

Inobhutnahme-Bescheid 
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